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Regeste
Rückforderung von Versicherungsleistungen und Erlass
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG und Art. 69 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG, SR 831.20) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der schweizerischen IV-Stelle für Versicherte im Ausland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor.
E. 1.2
Gemäss Art. 3 Bst. dbis des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) findet das VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Nach Art. 1 Abs. 1 IVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das IVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist im Sinne von Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert.
E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60 ATSG und Art. 52 VwVG) eingereicht und auch der Kostenvorschuss bezahlt wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.
E. 2.1
Anfechtungsgegenstand bildet die Verfügung vom 24. Juni 2008 mit welcher die Vorinstanz das Gesuch um Erlass der Rückforderung von zu Unrecht ausgerichteten IV-Renten abgewiesen hat. Nicht zum Anfechtungs- und Streitgegenstand (vgl. BGE 131 V 164 E.2.1, BGE 125 V 412 E. 1a) gehört hingegen die Frage des Rentenanspruchs. Die Verfügung der Vorinstanz vom 20. März 2006 (IV 51), mit welcher diese die Rente rückwirkend per 30. Juni 2004 aufhob und die Rückforderung der zu Unrecht ausbezahlten Rentenbeträge in einer separaten Verfügung in Aussicht stellte, ist unangefochten in Rechtskraft erwachsen.
E. 2.2
Vorliegend bestritten und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen ist daher, ob die Voraussetzungen zum Erlass der Rückforderung gegeben sind.
E. 3.1
Nach Art. 25 Abs. 1 Satz 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen grundsätzlich zurückzuerstatten. Als lex specialis ist im Bereich der Invalidenversicherung - sofern eine Überprüfung der invaliditätsmässigen Anspruchsvoraussetzungen ergibt, dass eine Leistung aufgehoben werden muss - die Änderung grundsätzlich nicht rückwirkend, sondern erst von dem der neuen Verfügung folgenden Monat an vorzunehmen (Art. 85 Abs. 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV, SR 831.201]). Eine rückwirkende Korrektur einer Rentenleistung ist jedoch dann vorzunehmen, wenn der Rentenbezüger eine ihm zumutbare Meldepflicht schuldhaft verletzt hat (Art. 88bis Abs. 2 Bst. b IVV). Dieser zweite Fall präzisiert somit hinsichtlich der invaliditätsmässigen Anspruchsvoraussetzungen Art. 25 Abs. 1 ATSG.
E. 3.2
Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz die Einstellung der Invalidenrente rückwirkend auf den 30. Juni 2004 verfügt, weil der Beschwerdeführer seiner Meldepflicht hinsichtlich der Aufnahme seiner ganztätigen Erwerbstätigkeit als Betriebsmitarbeiter bei der Firma D._______ per 1. April 2004 nicht nachgekommen sei, und dabei festgestellt, dass diesem unter den gegebenen Umständen eine ordnungsgemässe Meldung der Arbeitsaufnahme zumutbar gewesen wäre und sein Verhalten daher unentschuldbar sei (vgl. Verfügung der IVSTA vom 30. März 2006, S. 2, [IV 51] sowie Einspracheentscheid vom 3. April 2008, E. 4 - 5 [IV 72]). Dass der Beschwerdeführer in schuldhafter Weise gegen die Meldepflicht verstossen hat, steht somit, da die genannten Verfügungen der Vorinstanz unangefochten in Rechtskraft erwachsen sind, rechtsverbindlich fest. Daher ist der beschwerdeweise vorgebrachte Einwand des Beschwerdeführers, welchen er im Übrigen bereits in seiner Einsprache vom 16. Juni 2006 vorgebracht hatte, wonach er seine Meldepflicht eingehalten habe, vorliegend nicht zu hören.
E. 4.1
Unter der doppelten Voraussetzung, dass die Leistungen in gutem Glauben empfangen wurden und überdies eine grosse Härte vorliegt, wird nach Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 4 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV, SR 830.11) auf schriftliches und begründetes Gesuch hin von der Rückerstattung abgesehen.
E. 4.2
Ein gutgläubiger Bezug der Leistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmässigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist.
E. 4.3
Der gute Glaube entfällt nicht nur bei wissentlichem Bezug zu Unrecht ausgerichteter Leistungen. Vielmehr darf sich der Leistungsempfänger nicht nur keiner böswilligen Absicht, sondern auch keiner groben Nachlässigkeit schuldig gemacht haben. Der gute Glaube ist somit von vornherein nicht gegeben, wenn die zu Unrecht erfolgte Leistungsausrichtung auf eine arglistige oder grobfahrlässige Melde- oder Auskunftspflichtverletzung zurückgeht. Demgegenüber kann sich die rückerstattungspflichtige Person auf den guten Glauben berufen, wenn ihr fehlerhaftes Verhalten - beispielsweise die Meldepflichtverletzung - nur eine leichte Fahrlässigkeit darstellt (BGE 112 V 97 E. 2c; AHI 2003 161 E. 3a, I 553/01). Wie in anderen Bereichen beurteilt sich die geforderte Sorgfalt nach einem objektiven Massstab, wobei jedoch das den Betroffenen in ihrer Subjektivität Mögliche und Zumutbare (Urteilsfähigkeit, Gesundheitszustand, Bildungsgrad usw.) nicht ausgeblendet werden darf (SVR 2007 IV Nr. 13 S. 49 E. 4.4, I 622/05; Urteil des Bundesgerichts vom 2. Mai 2007, 9C_14/2007, E. 4.1).
E. 4.4
Im vorliegenden Fall steht wie erwähnt (vgl. vorne E. 3.2) fest, dass der Tatbestand der Meldepflichtverletzung gegeben ist. Bleibt nachfolgend zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer, welcher sich auf den guten Glauben beruft, eine leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Aus den Akten geht hervor und wird selbst vom Beschwerdeführer geltend gemacht, dass er unmittelbar bei der Aufnahme der neuen Erwerbstätigkeit seiner Meldepflicht und den Folgen für den weiteren Rentenanspruch bewusst war. Insbesondere war ihm bewusst, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit unrechtmässig Leistungen beziehen werde, welche er rückerstatten müsste. Dennoch hat er während gut eineinhalb Jahren nichts unternommen, bis die IV-Stelle von sich aus wegen der neuen Erwerbstätigkeit die Rente eingestellt hat. Der Einwand des Beschwerdeführers, wonach er unmittelbar mit der kantonalen IV-Stelle Kontakt aufgenommen habe, diese die Meldung entgegen genommen und eine Rentenrevision in Aussicht gestellt habe, ist aktenkundig nicht belegt, was bereits die Vorinstanz im Rahmen der besagten Einstellungs- und Rückforderungsverfügung festgestellt hat. Diesen Einwand vermag der Beschwerdeführer auch im vorliegenden Verfahren nicht darzutun. Zumindest hätte der Beschwerdeführer, als er nach angemessener Zeit keine Reaktion der kantonale IV-Stelle festgestellt hatte, sich bei dieser vergewissern müssen. Unter diesen Umständen muss sich der Beschwerdeführer eine grobe Verletzung seiner nach objektiven Massstäben gebotenen Sorgfaltspflicht vorwerfen lassen. Dementsprechend kann sein Verhalten nicht als leichte Fahrlässigkeit eingestuft werden. Der Beschwerdeführer kann sich deshalb nicht darauf berufen, die Rente in gutem Glauben bezogen zu haben.
E. 4.5
Da der Beschwerdeführer die erste der beiden kumulativen Bedingungen für den Erlass der Rückerstattung nicht erfüllt, kann auf die Prüfung des weiteren Erfordernisses der grossen Härte verzichtet werden.
E. 4.6
Somit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet und ist daher in Anwendung von Art. 69 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 85bis Abs. 3 AHVG im einzelrichterlichen Verfahren abzuweisen.
E. 5.1
Gemäss Art. 69 Abs. 1bis in Verbindung mit Art. 69 Abs. 2 IVG (in der seit dem 1. Juli 2006 gültigen Fassung) ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem Bundesverwaltungsgericht kostenpflichtig. Gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG sind die Verfahrenskosten der unterliegenden Partei aufzuerlegen, wobei der geleistete Kostenvorschuss zu berücksichtigen ist. Da der Beschwerdeführerin unterlegen ist, hat er die Verfahrenskosten zu tragen. Diese sind nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200 - 1'000 Franken festzulegen (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Für das vorliegende Verfahren sind die Verfahrenskosten auf Fr. 300.- festzusetzen. Sie sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 300.- zu verrechnen.
E. 5.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Als Bundesbehörde hat die IV-Stelle jedoch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
E. 5.3
Der unterliegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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